
Seite 2270 Staatsanzeiger für das Land Hessen – 25. August 2008 Nr. 35

Ausbau der Bundesautobahn 5 (Hattenbach – Gambach) von

km 411+540 bis 421+456 – Grunderneuerung mit Anbau von

Standstreifen sowie Anbau eines Zusatzfahrstreifens von

km 417+937 bis 421+456 auf der Ostseite im Planungsab-

schnitt Mücke – in den Gemarkungen Nieder-Gemünden

und Burg-Gemünden der Gemeinde Gemünden (Felda),

Bleidenrod der Stadt Homberg (Ohm) sowie Nieder-Ohmen

und Atzenhain der Gemeinde Mücke, Vogelsbergkreis, mit

Umbau der Autobahnanschlussstelle Homberg (Ohm) –

Planänderung;

h i e r : Öffentliche Bekanntmachung nach § 3 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung), ver-
treten durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Schotten,
hat den mit Planfeststellungsbeschluss vom 24. April 2006 – V 2 –
A – 61 – k – 04 # (2.025) – in der Fassung der Plangenehmigung vom
28. März 2008 – V 2 – A – 61 – k – 04 # (2.025 a) – festgestellten Plan
für den Ausbau der Bundesautobahn 5 (Hattenbach – Gambach) von
km 411+540 bis 421+456 – Grunderneuerung mit Anbau von Stand-
streifen sowie Anbau eines Zusatzfahrstreifens von km 417+937 bis
421+456 auf der Ostseite im Planungsabschnitt Mücke festgestell-
ten Plan im Rahmen der Baudurchführung vor Fertigstellung des
Vorhabens geändert. Für diese Baumaßnahme soll eine Plange-
nehmigung nach §§ 17b Abs. 1, 17d des Bundesfernstraßengeset-

730
zes (FStrG) in der Fassung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1207) in
Verbindung mit §§ 76 Abs. 2, 74 Abs. 6 des Hessischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) in der Fassung vom 28. Juni
2005 (GVBl. I S. 591), geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2007
(GVBl. I S. 851), erteilt werden.

Gegenstand der Planänderung ist der Verzicht auf den Rückbau der
bei der Baudurchführung im Bereich der Richtungsfahrbahn Kas-
sel – Frankfurt am Main von km 412+300 bis 415+150 und von km
418+875 bis 421+456 hergestellten Fahrbahnbreite von 13,50 m auf
11,80 m.

Für das Vorhaben war nach § 3e in Verbindung mit § 3c des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fas-
sung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1758, 2797), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2470), zu prüfen,
ob die möglichen Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Um-
gebung die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
erfordern.

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c UVPG hat
ergeben, dass durch das oben genannte Vorhaben keine erheblichen
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, so dass keine
Verpflichtung besteht, für dieses Vorhaben eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach dem UVPG durchzuführen.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung nach § 3a
UVPG, die bekannt zu geben ist, nicht selbständig anfechtbar ist.

Wiesbaden, 6. August 2008 Hessisches Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr
und Landesentwicklung 
V 2 – A – 61 – k – 04 # (2.025 b)

StAnz. 35/2008 S. 2270

HESSISCHES  MINISTERIUM

FÜR  WIRTSCHAFT,  VERKEHR  UND  LANDESENTWICKLUNG

HESSISCHES  MINISTERIUM

FÜR  UMWELT,  LÄNDLICHEN  RAUM  UND  VERBRAUCHERSCHUTZ

Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässer-

entwicklung und zum Hochwasserschutz

B e z u g : Bekanntmachung vom 24. Januar 2003 (StAnz. S. 910)
und vom 20. Dezember 2005 (StAnz. 2006 S. 236)

Im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen
und dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport und –
soweit der Verwendungsnachweis betroffen ist – mit dem Hessischen
Rechnungshof wird nachstehende Richtlinie zur Förderung von
Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz
erlassen:

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1. Zweck der Richtlinie ist die finanzielle Förderung von

Maßnahmen zur Wiederherstellung naturnaher Gewässer
gemäß den in Anlage 1 definierten Grundsätzen sowie von
Hochwasserschutzmaßnahmen und von Maßnahmen zur
Beseitigung von Hochwasserschäden an den in der Anlage
3 zum HWG genannten Gewässern II. Ordnung. Hierfür ge-
währt das Land Zuwendungen entsprechend den Bestim-
mungen des Hessischen Wassergesetzes (HWG), des Fi-
nanzausgleichsgesetzes (FAG), des § 44 Landeshaushalts-
ordnung (LHO) und den dazu ergangenen allgemeinen und
baufachlichen Nebenbestimmungen sowie nach §§ 49/49a
des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG).

1.2. Voraussetzung für die Gewährung einer Zuwendung ist,
dass mit der Durchführung des Vorhabens noch nicht be-
gonnen wurde. Der Beginn der Maßnahme ist der Zeitpunkt
der Auftragsvergabe. Planung und Voruntersuchung gel-
ten nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind
alleiniger Zweck der Zuwendung. Bei Hochwasserschäden
erforderliche Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung ei-
ner unmittelbaren Gefahr – die wasserbehördlich bestä-
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tigt werden – gelten ebenfalls nicht als Beginn des Vorha-
bens. Ebenso gilt Grunderwerb, der nicht länger als zwei
Jahre zurückliegt, nicht als Beginn des Vorhabens. Als
Stichtag gilt das Datum der Antragsstellung. Satz 3 und 5
gelten nicht, wenn die Maßnahme als naturschutzrechtli-
che Kompensationsmaßnahme anerkannt werden soll.

1.3. Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium ent-
scheidet im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach
Wichtigkeit der Maßnahme für die Gewässerentwicklung
beziehungsweise den Hochwasserschutz. Ausgenommen
davon sind Bewilligungen nach Ziffer 7.7. 
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung be-
steht nicht. 

2. Art und Gegenstand der Förderung
2.1. Die Zuwendungen werden grundsätzlich im Rahmen der

Projektförderung zur Anteilsfinanzierung als nicht rück-
zahlbare Zuschüsse bewilligt. 

2.2. Gefördert werden
2.2.1. die dynamische Gewässerentwicklung mit unterstützenden

wasserbaulichen Maßnahmen und lineare Sohlanhebung.
In diesem Sinne wirksame Maßnahmen sind in Form einer
dynamischen Liste in Anlage 2 zusammengestellt,

2.2.2. Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern zur Erreichung
der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie sowie Maßnahmen
mit gleichzeitiger Hochwasserschutzwirkung. Die Krite-
rien zur Auswahl von Gewässern sowie die Gewässer selbst
sind in Form einer dynamischen Liste in Anlage 3 zu-
sammengestellt beziehungsweise in den Bewirtschaftungs-
plänen gemäß Wasserrahmenrichtlinie regional konkreti-
siert,

2.2.3. Renaturierungsmaßnahmen an sonstigen Gewässern bei
besonders begründetem ökologischem Interesse, zum Bei-
spiel Erschließung von ökologisch wertvollen (Laich-)Ha-
bitaten,
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2.2.4. Innovative Projekte zur Erreichung der Ziele der Wasser-
rahmenrichtlinie,

2.2.5. das Ablösen von Wasserrechten, soweit dadurch eine kos-
teneffizientere Lösung zur Gewässerrenaturierung erreicht
werden kann,

2.2.6. der innerörtliche Ausbau von Gewässern unter Berück-
sichtigung der allgemeinen anerkannten Regeln der Tech-
nik für den Hochwasserschutz und den naturnahen Ge-
wässerausbau,

2.2.7. der Neubau und die Erweiterung von Leit- und Schutz-
deichen sowie Hochwasserschutzmauern,

2.2.8. Hochwasserrückhaltebecken,
2.2.9. vorbeugende Hochwasserschutzmaßnahmen zur Aktivie-

rung von potenziellen Retentionsräumen (Rückhalteräume)
auch durch Rückverlegung von Deichen,

2.2.10. die Erarbeitung von Hochwasserplänen und -karten zur
Verbesserung des Hochwassermanagements in den Ein-
zugsgebieten entsprechend den Grundsätzen des vorsor-
genden Hochwasserschutzes sowie

2.2.11. die Beseitigung von Hochwasserschäden an den in der An-
lage 3 zum HWG genannten Gewässern II. Ordnung.

3. Zuwendungsempfänger
3.1. Zuwendungen können gewährt werden an Gemeinden,

Wasser- und Bodenverbände, kommunale Zweckverbände
und Teilnehmergemeinschaften (TG) nach dem Flurberei-
nigungsgesetz (FlurbG).

3.2. Die Gemeinden sind berechtigt, die Zuwendung an Dritte,
die nicht selbst antragsberechtigt sind, nach Maßgabe des
Zuwendungsbescheids weiterzuleiten. Dabei ist dem Hes-
sischen Rechnungshof ein Prüfungsrecht nach § 91 LHO
einzuräumen. Die Weiterleitung von Mitteln hat durch ei-
nen förmlichen Bescheid zu erfolgen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen
4.1. Ein Vorhaben wird nur gefördert werden wenn:
4.1.1. es nach Art und Umfang zur Erreichung der Ziele dieser

Richtlinie unter Beachtung der Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit erforderlich ist,

4.1.2. die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden und der Was-
serrechtsbescheid – soweit erforderlich – vorliegt,

4.1.3. bei der Planung und Durchführung die Erfordernisse des
Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege berücksichtigt werden und

4.1.4. die Unterhaltung der geförderten Maßnahme gesichert ist.
4.2. Die Beseitigung von Hochwasserschäden wird nur geför-

dert, wenn es sich um einen außergewöhnlichen Aufwand
handelt und die betreffenden Schäden wasserbehördlich
bestätigt werden.

4.3. Gefördert werden können auch Bauabschnitte, die für sich
allein funktionsfähig sind.

5. Umfang und Höhe der Zuwendungen
5.1. Der Fördersatz beträgt in der Regel zwischen 65 und 85

vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten. Bei kom-
munalen Empfängern richtet sich die Höhe der Zuwendung
nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit und nach ihrer
Stellung im Finanz- und Lastenausgleich (§§ 33 und 41 des
Finanzausgleichsgesetzes). 

5.2. Bei Vorhaben, mit denen die Ziele dieser Richtlinie nicht
in vollem Umfang erreicht werden können, oder bei ander-
weitigen wirtschaftlichen Vorteilen kann eine Verminde-
rung des Fördersatzes um bis zu 30 vom Hundert erfolgen.
Beim Neubau und der Erweiterung von Leit- und Schutz-
deichen beträgt der Fördersatz in der Regel zwischen 20
und 40 vom Hundert.

5.3. Für naturschutzrechtliche Ersatz- und Ausgleichsmaß-
nahmen, die aufgrund von Hochwasserschutzmaßnahmen
erforderlich werden, beträgt der Fördersatz einheitlich 30
vom Hundert Die Kumulation mit anderen Förderungen
des Landes ist ausgeschlossen.
Eine Finanzierung aus der naturschutzrechtlichen Aus-
gleichsabgabe beziehungsweise eine Anrechnung auf ein
Ökokonto ist in diesen Fällen nicht möglich.

5.4. Für einzelne Fördergegenstände können Kostenrichtwerte
oder Förderobergrenzen festgelegt werden. Kostenricht-
werte ersetzen die förderfähigen Ausgaben.
Für den Erwerb von Grundstücken – auch innerhalb von
Ortslagen – beträgt die Obergrenze der förderfähigen Kos-
ten zehn Euro/m2.

5.5. Nicht gefördert werden Maßnahmen deren zuwendungs-
fähige Kosten unter 5.000 Euro liegen.

6. Zuwendungsfähige Aufwendungen

6.1. Zuwendungsfähig sind:

6.1.1. Kosten für Planung, Bauoberleitung und örtliche Bau-
überwachung sowie für sonstige Leistungen nach der Ho-
norarverordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI),

6.1.2. Baukosten, die bei sparsamer und wirtschaftlicher Durch-
führung des Vorhabens unmittelbar notwendig sind, um
den Zweck des Vorhabens zu erreichen (einschließlich der
Kosten für die Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen nach
Naturschutzrecht) sowie

6.1.3. Grunderwerb

6.1.3.1. Vom Antragsteller eingebrachte Grundstücke werden in
der Höhe ihres Wertes als Eigenmittel anerkannt. Die Ge-
wässerparzelle ist hiervon ausgenommen. Die eingebrach-
ten Grundstücke sind nur auf den Eigenanteil anrech-
nungsfähig. Der Wert der eingebrachten Grundstücke ist
mit einem amtlichen Kaufwertgutachten nachzuweisen.

6.1.3.2. Die Förderung des Grunderwerbs beschränkt sich bei Ge-
wässerentwicklungsmaßnahmen auf

– Grundstücke im Ufer und Auenbereich, soweit sie zur
Erreichung der Ziele dieser Richtlinie sowie zur Ver-
wirklichung des Leitbildes gemäß Anlage 1 erforderlich
sind oder die Kosten der Vermessung, wenn die Mehr-
kosten für das gesamte Grundstück die Vermessungs-
kosten übersteigen. Bei Renaturierungsmaßnahmen sol-
len die erworbenen Flächen gemäß den Entwicklungs-
zielen des Genehmigungsbescheids der natürlichen Suk-
zession überlassen beziehungsweise extensiv bewirt-
schaftet werden (siehe Anlage fachliche Grundsätze).

– Flächen deren Größe sich bei der Vorlage eines Maßnah-
menplans aus dem im Plan festgelegten Freiraum zur
Entfaltung der Gewässerdynamik ergibt beziehungs-
weise die nach einer vorliegenden Planung zu gestal-
ten sind. Eine darüber hinausgehende Nutzung ist un-
zulässig.

Bei Hochwasserschutzmaßnahmen beschränkt sich die
Förderung des Grunderwerbs auf die Flächen, die für die
baulichen Maßnahmen zwingend erforderlich sind, zum
Beispiel bei Hochwasserrückhaltebecken und bei der Akti-
vierung von Hochwasserschutzräumen auf die Aufstands-
flächen der Dämme.

6.1.3.3. Zu Tauschzwecken können auch Grundstücke erworben
werden, die nicht unmittelbar an das Gewässer grenzen.
Der Tausch setzt eine Wertermittlung der Grundstücke
und bei abweichenden Werten einen Ausgleich voraus. Der
Wertausgleich (Überschuss oder Fehlbetrag) ist in die Fi-
nanzierung des Vorhabens einzubringen. Nicht benötigtes
Gelände ist nach Abschluss der Renaturierungsmaßnahme,
spätestens jedoch nach drei Jahren, zu veräußern und der
Erlös einschließlich der Nebenkosten anteilmäßig dem Zu-
wendungsgeber zu erstatten. Sollte bei der Wiederveräu-
ßerung der ursprüngliche Kaufpreis nicht zu erzielen sein,
kann das Grundstück zu dem nach amtlichen Gutachten
geschätzten Wert verkauft werden. Bis dahin sind die
Grundstücke im Sinne einer ökologischen verträglichen
Talauenbewirtschaftung gemäß Anlage 1 zu nutzen.

6.1.3.4. Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für Grunderwerb,
die vom Antragsteller durch Vorlage eines amtlichen Kauf-
wertgutachtens nachgewiesen werden sowie die erforder-
lichen Vermessungs-, Notariats- und gerichtlichen Aus-
gaben.

6.1.3.5. Zur Verringerung der Nebenkosten beim Grunderwerb ist
vorrangig die Möglichkeit eines Flurbereinigungsverfah-
ren zu nutzen, wobei die Flurbereinigungsbehörden durch
Bodenmanagement die für die Vergrößerung der Gewäs-
serparzelle benötigten Flächen nach § 52 FlurbG erwer-
ben und durch Umlegung, Tausch, Zuschnitt usw. an den
Gewässern bereitstellen.

6.1.4. Der verbleibende Eigenanteil kann als Ausgleichsmaß-
nahme im Sinne des § 1a Abs. 2 Nr. 2 des Baugesetzbuches
in die bauleitplanerische Abwägung eingestellt, insbeson-
dere auch nach § 135a Abs. 2 Satz 2 des Baugesetzbuches
dem „Ökokonto“ gutgeschrieben werden.

6.1.5. Bei Regiearbeiten

6.1.5.1. die Personalausgaben (ohne Gemeinkostenzuschlag) so-
wie die Kosten für die durch eigenes Personal der Bauträ-



Seite 2272 Staatsanzeiger für das Land Hessen – 25. August 2008 Nr. 35

ger durchgeführte Planung, Bauoberleitung und örtliche
Bauüberwachung in Höhe von 80 vom Hundert der zuge-
lassenen Vergütung,

6.1.5.2. die Einsatzkosten eigener Geräte des Bauträgers (Betriebs-
kosten, Abschreibungs- und Verzinsungsbeträge nach der
Baugeräteliste des Hauptverbandes der Deutschen Bauin-
dustrie bis zu 80 vom Hundert der Anschaffungskosten),

6.1.5.3. die Materialkosten in Höhe von 80 vom Hundert der Ge-
stehungskosten nach Aufmaß.

6.1.6. Schadenersatz nach § 30 des Gesetzes zur Ordnung des
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG), soweit
die Beseitigung eines Hochwasserschadens einen Eingriff
in ein Anliegergrundstück erforderte.

6.1.7. In besonders begründeten Fällen Öffentlichkeitsarbeit, wie
zum Beispiel Schautafeln. Solche Kosten sind im Förder-
antrag und im Ausgaben- und Finanzierungsplan des Zu-
wendungsbescheides gesondert darzustellen.

6.2. Nicht zuwendungsfähig sind insbesondere Aufwendungen
für:

6.2.1. Maßnahmen, die zwar mit dem Bauvorhaben ausgeführt
werden, aber nicht seinen eigentlichen Zweck dienen, 

6.2.2. Betriebs- und Unterhaltungsmaßnahmen insbesondere 
erhaltende Maßnahmen im Rahmen der Gewässerunter-
haltung (zum Beispiel Baumschnitt, -pflege und Ersatz-
pflanzungen, Räumung des Profils und Kolkverbau sowie
die Beseitigung von Hochwasserschäden soweit nicht Maß-
nahmen der Ziffer 2.2.11),

6.2.3. Maßnahmen, die zum Zwecke des Ausgleichs von aus-
gleichspflichtigen Maßnahmen durchgeführt werden, mit
Ausnahme der Ziffer 5.3,

6.2.4. Erneuerungsinvestitionen für maschinentechnische Ein-
richtungen,

6.2.5. Über Regiearbeiten hinausgehender Verwaltungsaufwand
der Bauträger (Personal- und Geschäftsbedürfnisse),

6.2.6. Anschaffung von Baugeräten, Maschinen, Kraftfahrzeugen,
6.2.7. Leistungsphase 9 (Teil VI HOAI), ausgenommen Talsper-

renbuch,
6.2.8. Kapitalbeschaffung und Zwischenfinanzierung,
6.2.9. Gebühren des Landes, Grunderwerbssteuer, Versiche-

rungsbeiträge, Besichtigungsreisen, Ausgaben für Richt-
feste und Einweihungen und dergleichen. Notariats- und
gerichtliche Ausgaben von einzubringenden Grundstü-
cken,

6.2.10. Ausgleichsabgabe nach § 6b des Hessischen Naturschutz-
gesetzes,

6.2.11. Maßnahmen, Gerät und Material zur Katastrophen- und
Gefahrenabwehr sowie mobile Elemente, sofern dies nicht
nur dem Lückenschluss in baulichen Hochwasserschutz-
einrichtungen dient,

6.2.12. Wissenschaftliche Begleituntersuchungen, soweit sie nicht
besonderen, sich aus der Maßnahme ergebenden wasser-
wirtschaftlichen, naturschutz- und fischereifachlichen Fra-
gestellungen oder der Evaluierung des Förderprogramms
dienen.

7. Zuwendungsverfahren
7.1. Die unteren Wasserbehörden melden ihre Maßnahmen bis

zum 1. September dem zuständigen Regierungspräsidium.
Jedes Regierungspräsidium legt bis zum 1. Oktober jeden
Jahres dem für die Wasserwirtschaft zuständigen Minis-
terium, für die Förderbereiche Gewässerrenaturierung
(Ziffer 2.2.1 bis 2.2.5), innerörtlicher Ausbau von Gewäs-
sern (Ziffer 2.2.6) und Hochwasserschutz (Ziffer 2.2.7 bis
2.2.11) getrennt, Listen vor, in der nach Dringlichkeit ge-
ordnet die Maßnahmen erfasst sind, die für das darauffol-
gende Haushaltsjahr zur Förderung vorgeschlagen werden.
Die Listen enthalten die von den unteren Wasserbehörden
gemeldeten Maßnahmen und die direkt vom Regierungs-
präsidium gemeldeten Maßnahmen.
Soweit die zur Ausführung anstehenden Maßnahmen den
meldenden Behörden nicht ohne dies bekannt sind, zeigen
die Träger der Maßnahmen ihre Projekte rechtzeitig, form-
los den zuständigen Wasserbehörden an.
Das Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum
und Verbraucherschutz (HMULV) entscheidet nach Erör-
terung mit den Regierungspräsidien anhand der Vor-
schlagslisten über die in das Finanzierungsprogramm auf-
zunehmenden Maßnahmen. Eine Zusammenstellung geht
den Regierungspräsidien für ihren Dienstbezirk zu.

7.2. Die Regierungspräsidien veranlassen danach unverzüg-
lich auf dem Dienstweg, dass die Träger der in das Finan-
zierungsprogramm aufgenommenen Maßnahmen Anträge
auf Gewährung einer Zuwendung gemäß Anlage 4 bei der
zuständigen Wasserbehörde vorlegen. Die Regierungsprä-
sidien stellen sicher, dass die unteren Wasserbehörden,
das Regierungspräsidium selbst und die Investitionsbank
Hessen (IBH) jeweils eine Ausfertigung des fachlich ab-
schließend geprüften Antrags erhalten. Bei Maßnahmen
von besonderer Dringlichkeit können Anträge auch noch
nach den vorgenannten Stichtagen gemeldet werden

7.3. Anträge zur Förderung aus Mitteln der Wasserwirtschaft
sind in dreifacher Ausfertigung über das zuständige RPU
an die Investitionsbank zu richten.

7.4. Die nach HWG zuständige Wasserbehörde prüft die An-
träge. Zur Vermeidung von Doppelförderungen soll bei
der Prüfung der Anträge ein Flächen- und Maßnahmen-
abgleich zum Beispiel mit den Datenbanken NATUREG
und Sesterz erfolgen. Bei allen Gewässerrenaturierungs-
maßnahmen obliegt der Abteilung Umwelt beim Regie-
rungspräsidium (RPU) die Koordinierung und Bewertung. 

7.5. Die IBH erstellt anhand der Anträge und Prüfberichte der
Wasserbehörden Entscheidungsvorlagen für das für die
Wasserwirtschaft zuständige Ministerium und stimmt im
Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium des Innern
und für Sport und dem Hessischen Ministerium der Fi-
nanzen die Förderquote für den Einzelfall ab. Die IBH legt
die Entscheidungsvorlagen in Tranchen dem für die Was-
serwirtschaft zuständigen Ministerium vor.

7.6. Das für die Wasserwirtschaft zuständige Ministerium ent-
scheidet über die zu bewilligenden Zuwendungen. Die Er-
stellung der Bescheide erfolgt durch die IBH.

7.7. Anträge zur Förderung aus Mitteln der naturschutzrecht-
lichen Ausgleichsabgabe sind in zweifacher Ausfertigung
an die obere beziehungsweise untere Naturschutzbehörde
zu richten. Über sie entscheidet die Naturschutzverwal-
tung. Auch diese Maßnahmen sind mit dem zuständigen
RPU ausreichend abzustimmen. Das RPU ist über das Da-
tum der Bescheiderteilung sowie den Beginn und Abschluss
der Maßnahme zu informieren. 

8. Anforderungs- und Auszahlungsverfahren
8.1. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt durch die IBH

nach den Bestimmungen des Zahlungserlasses vom 26. Juni
2001 (StAnz. S. 3042) in der jeweils gültigen Fassung.

9. Verwendungsnachweisverfahren
9.1. Die zuständige Wasserbehörde überwacht die Verwendung

der Zuwendung, führt die Überprüfung der Bauausführung
und die fachliche Prüfung des Verwendungsnachweises
durch. Der Verwendungsnachweis ist der IBH über das
zuständige RPU vorzulegen.

10. Zweckbindung der geförderten Maßnahmen
Die Förderung von Maßnahmen erfolgt unter Vorbehalt des
Widerrufs für den Fall, dass Grundstücke innerhalb eines
Zeitraums von 25 Jahren ab Kauf, die geförderten Bauten
und baulichen Einrichtungen innerhalb eines Zeitraums
von zwölf Jahren ab Fertigstellung sowie die technischen
Einrichtungen, Maschinen und Geräte innerhalb eines
Zeitraums von fünf Jahren ab Lieferung veräußert und/
oder nicht mehr dem Verwendungszweck entsprechend
verwendet werden.

11. Inkrafttreten/Außerkrafttreten
Die Richtlinie ersetzt die bisher geltende Richtlinie zur
Förderung von Maßnahmen, die der Wiederherstellung na-
turnaher Gewässer einschließlich ihrer Ufer und Auen die-
nen vom 24. Januar 2003 sowie die Richtlinien für die För-
derung kommunaler örtlicher Hochwasserschutzmaßnah-
men sowie die Beseitigung von Hochwasserschäden an den
in der Anlage 3 zum HWG genannten Gewässer II. Ord-
nung vom 20. Dezember 2005.
Die Richtlinie tritt am Tage nach der Veröffentlichung in
Kraft. 

Wiesbaden, 30. Juli 2008

Hessisches Ministerium
für Umwelt, ländlichen Raum
und Verbraucherschutz
III 2 – 79 m 16.01
– Gült.-Verz. 85 –

StAnz. 34/2008 S. 2270
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A n l a g e  1
Grundsätze für eine naturnahe Entwicklung und Gestaltung von
Fließgewässern
1 Vorbemerkungen
2 Leitbild
3 Verwirklichung des Leitbilds
3.1 Grunderwerb
3.2 Bauliche Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung
3.2.1 Linienführung
3.2.2 Längsgefälle
3.2.3 Profil
3.2.4 Sohle
3.2.5 Querbauwerke
3.3 Pflanzungen
3.4 Gewässer im urbanen Bereich
3.5 Besondere Maßnahmen an Altarmen, Altgewässern und Fur-

kationen
3.6 Besondere Maßnahmen im Auenbereich

1 Vorbemerkungen
Die in diesen Grundsätzen festgelegten Kriterien und Ent-
wicklungsziele dienen als Leitlinien
• für Fördermaßnahmen, an denen sich das Land beteiligt
• für Maßnahmen der naturnahen Gewässerunterhaltung

sowie
• wasserwirtschaftlicher, naturschutz- und fischereifach-

licher, städtebaulicher oder aus anderen Erfordernissen
gebotener Maßnahmen zur naturnahen Gewässerent-
wicklung. 

2 Leitbild
Ein naturnahes Fließgewässer ist grundsätzlich dadurch ge-
kennzeichnet, dass seine naturraumtypische Morphologie
Eigendynamik und die Fähigkeit zur Selbstregulation sich
in hohem Maße entfalten können. Die daraus abgeleiteten,
leitbildorientierten Maßnahmen zur Entwicklung naturna-
her Gewässer lassen sich folgendermaßen differenzieren:
Gewässer- und Uferbereich
• Entfaltung der freien Dynamik an der Wasserstandslinie

und im Böschungsfußbereich
• Möglichkeit zur spontanen Verlagerung, unter Umstän-

den zu einer Schlingen- oder Mäanderbildung, gegebe-
nenfalls innerhalb eines festgesetzten „Entwicklungs-
korridors“

• Naturnahe Gestaltung und natürliche Ausbildung der
Uferbereiche, Zulassen von Totholz im Gewässer und
Breitenerosion

• Verbesserung der ökologischen Voraussetzungen für Er-
halt oder Wiederansiedlung des standortgemäßen Be-
standes der im und am betreffenden Gewässerabschnitt
kennzeichnenden Tier- und Pflanzenarten

• Verbesserung der Durchgängigkeit des Gewässers be-
ziehungsweise des gesamten Gewässersystems

• Öffnung überbauter Strecken und verrohrter Abschnitte
Auenbereich
• Sicherstellung und Erweiterung natürlicher Überflu-

tungsbereiche
• Einbeziehung noch vorhandener und früher vorhanden

gewesener Altarme und Altwässer in die natürliche öko-
logische Auendynamik

• Schaffung der standörtlichen Voraussetzungen für die Er-
haltung oder Wiederansiedlung der für den betreffenden
Auenabschnitt kennzeichnenden Tiere und Pflanzen

• Vernetzung vorhandener ökologisch wertvoller Bereiche
(Auwaldreste, Feuchtwiesen und Ähnliches)

• Rückgewinnung natürlicher Überflutungsbereiche (zum
Beispiel Rücknahme von Deichen, Abgrabungen, Tief-
auen) 

3 Verwirklichung des Leitbilds
3.1 Grunderwerb

Um der Eigendynamik eines Fließgewässers ausreichend
Entfaltungsmöglichkeiten einzuräumen, ist der Grunder-
werb zur Vergrößerung der Gewässerparzelle beziehungs-
weise Erweiterung des Uferbereichs die entscheidende Vor-
aussetzung. Aufgrund der hohen ökologischen Effizienz sind
Aktivitäten zum Grunderwerb in der Regel allen baulichen

Maßnahmen zur Entwicklung naturnaher Gewässer vorzu-
ziehen. Bei Gewässerabschnitten außerhalb im Zusammen-
hang bebauter Ortsteile ist mindestens ein Uferbereich ge-
mäß § 12 Abs. 2 HWG mit einer beiderseitigen Breite von
10 m ab Böschungsoberkante vorzusehen oder zu erwerben,
ansonsten mit einer beiderseitigen Breite von mindestens
5 m. Der erworbene Geländestreifen ist durch eine Aus-
pflockung vor angrenzenden Nutzungen zu schützen.

3.2 Bauliche Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung
Konkrete Maßnahmen zur naturnahen Gewässergestaltung
erfordern die Orientierung an den jeweils naturraumtypi-
schen Verhältnissen. Das betrifft sowohl die Abflussdyna-
mik als auch die Dynamik derjenigen Prozesse, die zur Ero-
sion und Akkumulation im Sohlen- und Uferbereich des Ge-
wässers führen. Neben den morphologischen sind auch bio-
zönotische Aspekte zu berücksichtigen.

3.2.1 Linienführung
Der natürliche Verlauf der Fließgewässer wird durch Topo-
grafie und Geologie bestimmt. Hilfen für die Ermittlung 
einer natürlichen Laufentwicklung können unter anderem
bestehende naturnahe Abschnitte vergleichbarer Gewässer
sowie Luftbilder, alte Karten oder auch empirische Ansätze
liefern.
Durch gezielte Einzelmaßnahmen soll dem Gewässer eine
möglichst weitgehende selbständige Entwicklung seines
neuen Verlaufs ermöglicht werden. Bei Gewässern mit we-
nig Eigendynamik sind strukturfördernde Maßnahmen mög-
lich (zum Beispiel Uferabflachungen, Aufweitungen, Ein-
engungen, Laufverlegungen). 
Bei der Offenlegung von verrohrten beziehungsweise in Be-
tonschalen gefassten Gewässern ist außerhalb von Ortslagen
eine grobe Linienführung vorzugeben.

3.2.2 Längsgefälle
Das Längsgefälle des Gewässers ist von entscheidender Be-
deutung für die Stabilität der Gewässersohle und der Ufer.
Bei hohem Gefälle können Sohleintiefungen entstehen. Ist
das Gefälle gering, kommt es verstärkt zur Sedimentation.
Beim Ansatz der „freien Laufentwicklung“ (siehe 3.2.1, Li-
nienführung) können diese Erscheinungen zwar weitgehend
toleriert werden, es gilt aber der allzu großen Sohleintiefung
und den damit verbundenen Nachteilen (Absinken des
Grundwasserspiegels, Steilufer, Verlust von Überschwem-
mungsflächen und Ähnliches) entgegenzuwirken. Die
Schleppspannung ist zu berücksichtigen.
Können wegen unveränderbarer Zwangspunkte und nicht
ausreichend zur Verfügung stehender Flächen keine langen
Fließstrecken zur Verringerung der Schleppspannung ge-
schaffen werden, so sollte bei Gefahr fortschreitender Sohl-
erosion das überschüssige Fließgefälle durch geeignete Bau-
werke mit Energieumwandlung (Sohlrampen) kompensiert
werden. Der ungehinderte Fischwechsel und der Wechsel des
Makrozoobenthos ist zu gewährleisten.

3.2.3 Profil
Grundsätzlich sollte durch Störsteine, Buhnen, Leitwerke,
Totholz und Geschiebe das Gewässerbett strukturiert und
die dynamische Gewässerentwicklung unterstützt werden.
Bei Gewässern mit gutem Potenzial zur Eigendynamik sollte
auf größere profilgestaltende Maßnahmen im Allgemeinen
verzichtet werden, um die natürliche Entwicklung des Pro-
fils nicht zu beeinträchtigen.
Bei Gewässer mit eher träger Eigendynamik (zum Beispiel
wenn ein extrem geringes Gefälle ein für spontane Lauf-
entwicklung unzureichenden Erosionsgeschehen erwarten
lässt) sollte durch grobe Profilvorgabe der Beginn einer Lauf-
veränderung initiiert werden.
Wenn es aufgrund äußerer Gegebenheiten (Straße, nicht ver-
schiebbare Leitungstrasse und Ähnliches) unmöglich ist,
fortschreitende Uferabbrüche hinzunehmen, kann örtlich
eine starre Uferbefestigung unausweichlich sein. In erster
Linie sind dann Lebendverbaumethoden anzuwenden, nur
unter besonderen Umständen sollte eine Anfangssicherung
mit Totbaustoffen gewählt werden.

3.2.4 Sohle
Bei einem gewässermorphologisch dynamischen Gewässer
werden sich die standorttypischen Untergrundverhältnisse
selbständig entwickeln. Die hydraulischen Bedingungen be-
stimmen den Feststofftransport und damit auch die gewäs-
sertypische Sohlausbildung mit entsprechender Substrat-
sortierung und Ausbildung der kleinräumigen Strukturele-
mente (Sand, Kies und Ähnliches). 
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Eine Anhebung der Gewässersohle durch das Einbringen
von zum Beispiel Grundschwellen, Totholz und Geschiebe
kann angebracht sein.
Maßnahmen zur linearen Sohlanhebung von tiefenerodier-
ten oder mit unnatürlich tiefer Sohlenlage ausgebauten Ge-
wässerstrecken genießen hohe Priorität. 
Mit der Anhebung der Gewässersohle ist eine häufigere und
verstärkte Vorlandüberflutung verbunden. Diese Ausufe-
rung ist ökologisch zu begrüßen und sollte angestrebt wer-
den. 

3.2.5 Querbauwerke
Querbauwerke im Gewässerbett führen häufig dazu, die
lineare Passierbarkeit für Fische und andere wandernde Ge-
wässerorganismen zu verhindern. Des Weiteren führen Quer-
bauwerke häufig zu einem unnatürlichen Aufstau im Ge-
wässer mit entsprechend negativen Folgen. Bei dem Umbau
des Querbauwerkes sollte grundsätzlich geprüft werden, ob
eine Absenkung des Stauzieles oder Schleifung möglich ist,
um dem Gewässer möglichst viel freie Fließstrecke zurück-
zugeben.
Zur Beseitigung dieser Wanderhindernisse sollte an Stelle
des Baues von technischen Fischaufstieg- und abstiegshil-
fen (zum Beispiel Vertical-Slot-Pass) geprüft werden, in-
wieweit Sohlabstürze und Wehre nicht in naturnahe Fisch-
wanderhilfen (zum Beispiel raue Rampen, Umleitungsbäche
und Sohlgleiten) umgebaut werden könnten, die ökologisch
den Charakter einer Stromschnelle haben und in beide Rich-
tungen passierbar sind.

3.3 Pflanzungen 
Der spontanen Vegetationsentwicklung (natürliche Sukzes-
sion) im Böschungs- und Uferrandstreifen gebührt grund-
sätzlich Vorrang vor allen Bepflanzungsmaßnahmen. Das
gilt vor allem dann, wenn ein Gewässer der natürlichen
Laufentwicklung überlassen werden soll.
Von einer Pflanzung krautiger Pflanzenarten ist in aller Re-
gel abzusehen, da gepflanzte Arten sich in der Konkurrenz
mit der (praktisch immer schon vorhandenen) Ufer- bezie-
hungsweise Böschungsvegetation auf längere Zeit nicht be-
haupten können. Eine Ausnahme stellt das Ausbringen
(Pflanzung oder Ansaat) von für den betreffenden Gewäs-
serabschnitt charakteristischen Röhrichtarten (jedoch nicht
von Hochstauden) dar, sofern diese im natürlichen Arten-
bestand der Ufervegetation nicht mehr vorhanden sind. Eine
weitere Ausnahme ist gegeben, wenn offene Böden wegen der
Gefahr der Ausbreitung unerwünschter Neophyten nicht
zugelassen oder nicht vertretbar sind. In diesem Fall sind die
Kosten für eine Initialeinsaat mit einer standortgerechten
Landschaftsrasenmischung zuwendungsfähig. 
Gehölze, vornehmlich Schwarzerlen und Weiden, stellen
sich im Zuge der natürlichen Sukzession im Böschungsbe-
reich oder am Ufer allmählich ein. Diese Entwicklung sollte
nicht durch eine gewässerökologisch unverträgliche Unter-
haltung unterbunden werden. Eine Pflanzung von Gehölzen
ist nur dann angezeigt, wenn
• eine erosionsgefährdete Gewässerstrecke wegen Zwangs-

punkten gegen weitere Uferabbrüche gesichert werden
muss,

• für eine Gewässerstrecke ein Übergang in die freie Lauf-
entwicklung nicht in Frage kommt, aber ein positiver
Effekt für die Gewässerökologie angestrebt wird oder

• obere Gewässerabschnitte mit Gehölzsäumen ausgestat-
tet werden sollen, da sich hier die natürliche Sukzession
nur zögernd einstellen würde.
Hierbei sollte auf die Anpflanzung von Erlen wegen dem
Erlenpilz Phytophthora verzichtet werden, falls kein
nachweisbar von Phytophtora freies Pflanzenmaterial
zur Verfügung steht. Über den Nachweis entscheidet die
zuständige technische Fachbehörde.

In der Regel weisen die Gewässer eine durchgehende, bach-
begleitende Gehölzvegetation auf. Unterbrechungen sollten
höchstens unter faunistischen Artenschutz-Gesichtspunkten
infrage kommen, wenn das Gewässer nachweislich von ent-
sprechend gefährdeten Tierarten besiedelt wird.
Diese Leitbild-Aspekte sind für alle Fließgewässer in der of-
fenen Landschaft anzuwenden. 

3.4 Gewässer im urbanen Bereich
Da innerhalb von Ortslagen nicht alle Aspekte berücksich-
tigt werden können, ist als Minimalanforderung sicherzu-
stellen, dass eine durchgehend natürliche Gewässersohle
vorhanden ist, geeignete Lebensvoraussetzungen für ihre

Besiedlung gegeben sind und die biologische Durchgängig-
keit gewahrt ist.

3.5 Besondere Maßnahmen an Altarmen, Altgewässern und
Furkationen
Noch nicht verlandete Altarme haben einen besonderen bio-
logischen Wert für ein Fließgewässer. Für die Fischfauna bie-
ten sie Refugial- und Reproduktionszonen und sind die Ju-
venilhabitate. Darüber hinaus siedeln sich hier viele Pflan-
zenarten der Stillgewässer an.
Grundsätzlich muss angesichts der Vielfalt der Entstehungs-
und weiteren Entwicklungsmöglichkeiten von Altarmen und
Altwässern kritisch geprüft werden, welches die Ziele sein
sollen, die im Rahmen einer naturnahen Gewässergestal-
tung erreicht werden sollen. Ein allgemeines Ziel wird im-
mer eine möglichst weitgehende Vernetzung der Gewässer-
und Auen-Lebensräume sein.
Bei der Reaktivierung der Altarme muss zunächst geprüft
werden, ob sie zum Lebensraum einer gefährdeten und da-
her zu erhaltenen Flora und Fauna geworden sind. Oft ist
der Altarm auf natürliche Weise entstanden und befindet sich
aufgrund der Sukzession im Verlandungsstadium. Dieser
natürliche Prozess bedarf keiner weiteren Unterstützung
durch etwaige Renaturierungsmaßnahmen. Vielmehr sollten
die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass das
Fließgewässer aufgrund seiner Eigendynamik weitere Alt-
arme/Furkationen schaffen kann.

3.6 Besondere Maßnahmen im Auenbereich
Die Auen sind als aktuelle oder ursprüngliche Überschwem-
mungsgebiete durch vielfältige ökologische Wechselbezie-
hungen mit dem Gewässer verknüpft. Langfristig erfolg-
versprechende Aktivitäten an den Gewässern setzt daher in
der Regel parallele Maßnahmen in der Aue voraus. Sofern
Einzelgrundstücke nicht in den Besitz der öffentlichen Hand
überführt werden können, ist eine auenverträgliche land-,
forst- und fischereiliche Bewirtschaftungsweise anzustreben.
Folgende Maßnahmen sind mit dem Ziel der Herstellung na-
turnaher Auenstrukturen durchzuführen:
• Herstellung eines auentypischen Wasserhaushalts (hoher

Grundwasserstand, natürliche Überschwemmungsdy-
namik). Im Wesentlichen kann dies durch die oben an-
geführten Maßnahmen erreicht werden. Die Notwendig-
keit der Entwässerung landwirtschaftlich genutzter Flä-
chen (durch Gräben oder Röhrendränung) in der Talaue
sollte überprüft werden.

• Noch bestehende naturnahe Strukturen (Auwaldreste,
Altarme, Altwässer etc.) sollten miteinander vernetzt
werden. Floristische Besonderheiten sind im Auenbe-
reich zu erhalten.

• In der gesamten Talaue sollte eine intensive Ackernut-
zung unterbleiben. Auf Beweidung mit hohen Besatz-
dichten sollte aus Gründen der Stoffbelastung ebenfalls
verzichtet werden. Für eine natürliche Sukzession in
Richtung Hochstaudenfluren, Gebüsche und schließlich
Auwald sollten Brachflächen vorgesehen werden.

• Ist aufgrund des Auencharakters aus naturschutzfach-
licher Sicht eine Offenlandaue wünschenswert, sollte in
der Regel ein Sukzessionsstreifen am Gewässer abgeteilt
werden.

A n l a g e  2
Maßnahmen zur Unterstützung der dynamischen Gewässerent-
wicklung und linearen Sohlanhebung: (Ziffer 2.2.1 der Richtlinie
zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum
Hochwasserschutz)
• Erwerb von Gewässerentwicklungsflächen (Uferstreifen und

„gewässerbezogene“ Aueflächen)
• Entfernen von massiven Ufer- und Sohlsicherungen (Entfesse-

lung)
• Rück- und Umbau von Querbauwerken, die die lineare Durch-

gängigkeit behindern
• Unterstützung der natürlichen Gewässerdynamik/-entwicklung

sowie Förderung von naturraumtypischen Gewässerstrukturen
durch den Einbau von Störsteinen, Buhnen, Totholz und Ge-
schiebe sowie die Schaffung von Gewässerbettaufweitungen

• Maßnahmen zur linearen Sohlenanhebung von tiefenerodierten
oder mit unnatürlich tiefer Sohlenlage ausgebauten Gewässer-
strecken

• Initialmaßnahmen zur Reaktivierung von Verzweigungen, Flut-
mulden, Altarmen, Altwässern und andere auetypischen Struk-
turen
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A n l a g e  4

Antrag auf Förderung einer Maßnahme 
zur Gewässerentwicklung/zum Hochwasserschutz

( ) Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für Maßnahmen zur
Gewässerentwicklung/zum Hochwasserschutz einschließlich des
Grunderwerbs (Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Ge-
wässerentwicklung und zum Hochwasserschutz vom ..... 2007,
St.Anz. ...../2007 S. ........).

Investitionsbank Hessen (IBH) Antragsnr.: ..................
Niederlassung Wiesbaden Partnernr.: ..................
Abraham-Lincoln-Straße 38–42 (nur von der IBH zu vergeben)

65189 Wiesbaden
Eingangsstempel IBH

über
Regierungspräsidium .....................
Abteilung Umwelt
...........................

Antrag auf Förderung einer Gewässerentwicklung
( ) Antrag auf Anerkennung als naturschutzrechtliche Ersatzmaß-
nahme im Sinne des § 6b des Hessischen Naturschutzgesetzes (HE-
NatG)
a) ( ) Als vorlaufende Ersatzmaßnahme nach § 16b Abs. 1 HENatG.
b) ( ) Unter Gewährung von Mitteln der naturschutzrechtlichen

Ausgleichsabgabe

Regierungspräsidium
....................................
– obere Naturschutzbehörde

oder

Kreisausschuss des Kreises /
Magistrat der Stadt
....................................
– untere Naturschutzbehörde- Eingangsstempel Bewilligungsstelle

1. Antragsteller/in
(nach den Landesprogrammen „Naturnahe Gewässer und
„Hochwasserschutz“ sind nur antragsberechtigt: Gemein-
den/Wasser- und Bodenverbände/Zweckverbände/Teilnehmer-
gemeinschaften nach FlurbG 
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Straße und Nr. ......................................................................................
PLZ .................. Ort ...........................................................................
Organisationseinheit: ..........................................................................
Kreis: ................................................................................................
Regierungspräsidium: .........................................................................
Ansprechpartner/in..............................................................................
Telefon mit Vorwahl: ...................Telefax mit Vorwahl: ..................
E-Mail: ................................................................................................

2. Beschreibung und Begründung des Projektvorhabens
(Kurzbeschreibung des Projektvorhabens – eine ausführliche
Beschreibung mit Begründung bitte auf gesondertem Blatt bei-
fügen)
Grunderwerb ja ( ) bauliche Maßnahme(n) ja ( )
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

3. Projekträger/in
(falls vom/von Antragsteller/in abweichend)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Straße und Nr. ......................................................................................
PLZ .................. Ort ...........................................................................

Investitionsort
(Wird das Projekt an mehreren Gewässern oder auf mehreren
Flurstücken durchgeführt, bitte die Angaben zu den weiteren
Gewässern bzw. Flurstücken auf einem gesonderten Blatt bei-
fügen)
Name des Gewässers: ..........................................................................
Gemarkung: .................................. Flurname: ....................................
Flur Nr.: ........................................ Flurstück Nr.: ..............................
Kilometrierung: von km ........................ bis km .................................
Stationierung1: von km ........................ bis km .................................
Bei Renaturierungsmaßnahmen:
Länge des Renaturierungsabschnittes in Metern: ...........................
Güteklasse2 des Gewässers: ...............................................................
Strukturgüteklasse 1 des Gewässers: ......... ......................................

4. Sind für das Projektvorhaben oder Teile davon weitere För-
deranträge gestellt oder beabsichtigt?
ja ( ) nein ( )
Wenn ja, aus welchen Programmen, bei welchen Stellen und in
welcher Höhe?
(ggf. auf gesondertem Blatt erläutern)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

5. Sind andere öffentlich-rechtlich begründete Leistungen/Bei-
träge zu erwarten? Soll das Projektvorhaben zumindest teilweise
als naturschutzrechtliche Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme
oder aufgrund einer anderen öffentlich-rechtlichen Verpflich-
tung durchgeführt werden?
ja ( ) nein ( )
Wenn ja, aus welchen Programmen, bei welchen Stellen und in
welcher Höhe bzw. welche Teilflächen?
(ggf. auf gesondertem Blatt erläutern)
.........................................................................................................

6. Bedarf das Projektvorhaben einer öffentlich-rechtlichen Ge-
nehmigung oder Zulassung?
ja ( ) nein ( )
Wenn ja, welche?: .................................................................................
Die Genehmigung/Zulassung wurde erteilt am ...........................

von: .......................
.........................

Die Genehmigung/Zulassung wird voraussichtlich erteilt im:
...............................

(Monat/Jahr)
von: .......................

.........................

7. Geplanter Umsetzungszeitraum
Projektbeginn*) ............................ Projektende ............................

(Monat/Jahr) (Monat/Jahr)

*) Für Projekte, die vor Erhalt des Zuwendungsbescheides begonnen
wurden, kann kein Zuschuss bewilligt werden. Als Vorhabensbe-
ginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzu-
rechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrags zu werten (vgl. VV
zu § 44 LHO Nr. 1.3).

8. Projektausgaben
Ist der Projektträger vorsteuerabzugsberechtigt?
ja ( ) nein ( )
Ausgabenplan**)
Planung/Vorarbeiten .............................. EUR
Bauliche Investitionen .............................. EUR
Grunderwerb .............................. EUR
Wert der eigenen Grundstücke .............................. EUR
sonstige Investitionen
.......................................... .............................. EUR
Gesamtsumme .............................. EUR

**) Zusätzliche Ausgaben aufgrund fehlerhafter Kostenkalkulation
gehen zu Lasten des Antragstellers.

1 Gemäß der Hessischen Gewässerstrukturgütekarte 1999 (siehe:
www.mulf.hessen.de)

2 Gemäß der Gewässergütekarte 2000 (siehe: www.mulf.hessen.de)
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Voraussichtliche Aufteilung der Ausgaben
auf die Jahre
20... ........................... EUR
20... ........................... EUR
20... ........................... EUR
Gesamtsumme ........................... EUR

9. Finanzierungsplan
Mittel des Trägers ........................... EUR
(- davon Wert der eigenen Grundstücke ..........................EUR)
Zuschüsse Dritter ........................... EUR
Geplante Zuwendung der EU ........................... EUR
Beantragte Zuwendung des Landes ........................... EUR
Gesamtsumme ........................... EUR

10. Antragsformular und ergänzende Unterlagen
Das Antragsformular und die folgenden Unterlagen sind 2-fach
einzureichen:
(x) Ausführliche Beschreibung des Projektvorhabens
(x) Übersichtsplan 
(x) Detailkarten 
(x) Detaillierte Aufstellung der Projektausgaben/aktueller

Kostenvoranschlag
( ) Bei Grunderwerb oder beim Einbringen von eigenen Grund-

stücken:
– Amtliches Kaufwertgutachten von: Flurneuordnungsbe-

hörde (Katasteramt, Abteilung Flurneuordnung oder Ab-
teilung Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz) oder
Ortsgericht oder Gutachterausschuss.

– Soweit nicht in den Detailkarten dargestellt, ist eine un-
beglaubigte Abzeichnung der Flurkarte(n) beizufügen

( ) Soweit für die Durchführung des Projektvorhabens recht-
lich erforderlich, ist die Zustimmungserklärung des jewei-

ligen Eigentümers und ggf. Nutzungsberechtigten von
Grundflächen oder Einrichtungen beizufügen

( ) Darstellung des Landschaftsplans, bei Ausgleichs- oder Er-
satzmaßnahmen Flächenbilanz

Die Anforderung von weiteren Unterlagen behält sich die an-
tragsprüfende bzw. bewilligende Stelle vor

11. Erklärungen
Die Richtigkeit und Vollständigkeit sowohl der vorstehenden als
auch die in den Anlagen zu diesem Antrag gemachten Angaben
werden hiermit versichert.
Wir sind damit einverstanden, dass die IBH bzw. die Natur-
schutzbehörde, soweit erforderlich, von uns eingereichte Unter-
lagen an die an der Antragsprüfung und Bewilligung beteilig-
ten Stellen weitergibt.
Uns ist bekannt, dass mit dem Projektvorhaben nicht vor Er-
halt des Zuwendungsbescheides begonnen werden darf.
Uns ist bekannt, dass die aus dem Antrag ersichtlichen Daten
auf Datenträger gespeichert und in anonymer Form für Zwecke
der Statistik und der Erfolgskontrolle verwendet werden.
Uns ist bekannt, dass Zuschüsse Dritter die zuwendungsfähi-
gen Ausgaben vermindern.
Uns ist bekannt, dass eine Änderung des Finanzierungsplanes
Einfluss auf die Landeszuwendung haben kann und unverzüg-
lich mitgeteilt werden muss.
Im Falle von naturschutzrechtlichen Ersatzmaßnahmen wird
versichert, dass zur Durchführung des Projektvorhabens keine
Rechtspflicht besteht.
Uns ist bekannt, dass VOB, VOL, VOF und das EU-Vergaberecht
zu beachten sind.

Antragsteller Unterschrift/Stempel

Ort/Datum Unterschrift/Stempel

HESSISCHES SOZIALMINISTERIUM

Verleihung der Pflegemedaille des Landes Hessen

Die Pflegemedaille des Landes Hessen habe ich jeweils mit Ur-
kunde vom 28. Mai 2008 an folgende verdiente Frauen und Män-
ner verliehen:
Frau Gerda B o p p e r , Lohra
Herr Heinrich B o r n e m a n n , Baunatal
Herr Arthur B u s s e , Kaufungen
Frau Martha D i t t m a r , Felsberg
Frau Liesel D ö r i n g , Felsberg
Frau Hedwig G r ü t t n e r , Gudensberg-Obervorschütz
Frau Edeltraud H e l d , Frankenberg (Eder)
Frau Inge H i l g e n b e r g , Bad Emstal
Herr Herbert J i l g , Hessisch-Lichtenau
Frau Elisabeth K a u f m a n n , Homberg (Efze)
Herr Helmut K e s p e r , Wolfhagen
Frau Berta K n a u f f , Schwalmstadt-Ziegenhain
Frau Anna Elisabeth K u h l, Breidenbach-Niederdieten
Frau Irene L a n d r o c k , Stadtallendorf
Frau Sonja L u f t , Nidda-Ober-Lais
Frau Annamarie R a b e , Münchhausen-Simtshausen
Herr Helmut S c h e u e r m a n n , Habichtswald
Frau Helga S c h n i t z l e r , Kirtorf-Lehrbach
Frau Sonja S e c k i n g e r , Lahntal-Sarnau

Wiesbaden, 30. Juli 2008

Die Hessische Sozialministerin
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